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VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER GEMEINSAMEN HANDELSPOLITIK 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Bekanntmachung der Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung der Antidumpingmaßnahmen 
betreffend die Einfuhren von Keramikfliesen mit Ursprung in der Volksrepublik China 

(2014/C 28/09) 

1. Einleitung der Überprüfung 

Der Europäischen Kommission („Kommission“) liegt ein Antrag 
auf eine teilweise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. Novem
ber 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht 
zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern ( 1 ) 
(„Grundverordnung“) vor. Der Antrag wurde von den ausfüh
renden Herstellern Foshan Gani Ceramic Co., Ltd und Qingyang 
Gani Ceramic Co., Ltd („Gani-Gruppe“ oder „betroffenes Unter
nehmen“) in der Volksrepublik China („betroffenes Land“) einge
reicht. 

Die Überprüfung beschränkt sich auf die Untersuchung der 
Eigentumsstruktur und, falls gerechtfertigt, auf die von Amts 
wegen erfolgende Untersuchung der Dumpingspanne in Bezug 
auf die Gani-Gruppe. 

Parallel dazu leitet die Kommission von Amts wegen eine teil
weise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 der 
Grundverordnung ein, deren Untersuchungsgegenstand derselbe 
ist, jedoch bezogen auf die angeblich vormals verbundenen Un
ternehmen der Gani-Gruppe — Dongguan City Wonderful Ce
ramics Industrial Park Co., Ltd und Guangdong Jiamei Ceramics 
Co., Ltd („Wonderful-Gruppe“ oder „betroffenes Unternehmen“). 

2. Zu überprüfende Ware 

Gegenstand dieser Überprüfung sind glasierte und unglasierte 
keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten, glasierte und un
glasierte keramische Steinchen, Würfel und ähnliche Waren für 
Mosaike, auch auf Unterlage („zu überprüfende Ware“), die der
zeit unter den KN-Codes 6907 10 00, 6907 90 20, 
6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 
6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 und 
6908 90 99 eingereiht werden. 

3. Geltende Maßnahmen 

Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen 
endgültigen Antidumpingzoll, der mit der Durchführungsver
ordnung (EU) Nr. 917/2011 des Rates ( 2 ) eingeführt wurde. 

Die Gani-Gruppe und die Wonderful-Gruppe unterliegen als 
verbundene Parteien dem gleichen Zollsatz, nämlich 26,3 %. 

4. Gründe für die Überprüfung 

Der Antrag stützt sich auf die von der Gani-Gruppe vorgelegten 
Anscheinsbeweise, denen zufolge sich im Fall der Gani-Gruppe 
die Umstände, auf deren Grundlage die geltenden Maßnahmen 
eingeführt wurden, geändert haben und diese Änderungen dau
erhafter Art sind. 

Es wird vorgebracht, das Beteiligungsverhältnis zwischen der 
Gani-Gruppe und der Wonderful-Gruppe bestehe nicht mehr. 
Daraus ergebe sich, dass die Aufrechterhaltung der Maßnahmen 
in ihrer derzeitigen Höhe, also in Höhe der zuvor für die ge
samte Unternehmensgruppe (Gani-Gruppe und Wonderful- 
Gruppe) ermittelten Dumpingspanne, die gegenwärtige Lage 
nicht mehr widerspiegele und zum Ausgleich der Auswirkungen 
des zuvor ermittelten schädigenden Dumpings nicht mehr er
forderlich sei. Die angeblich eingetretene Veränderung der Um
stände betreffe folglich auch die Wonderful-Gruppe und recht
fertige die Einleitung einer auf die Wonderful-Gruppe bezoge
nen Überprüfung von Amts wegen. 

Die Beendigung der Verbindung zwischen den beiden betroffe
nen Unternehmen habe wirtschaftliche Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit der beiden betroffenen Unternehmen und so
mit auf ihre Dumpingspannen. Daher werden die Dumping
spannen der beiden betroffenen Unternehmen, falls gerechtfer
tigt, von Amts wegen individuell überprüft. 

Die Änderung der Unternehmensstruktur war der Kommission 
im Anschluss an die Unterrichtung der Parteien über die vor
läufigen Feststellungen der Untersuchung mitgeteilt worden 
(siehe Erwägungsgrund 97 der Verordnung (EU) Nr. 917/2011).
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( 1 ) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 
( 2 ) ABl. L 238 vom 15.9.2011, S. 1.



5. Verfahren 

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus
schusses zu dem Schluss, dass genügend Beweise für die Ein
leitung einer auf die Untersuchung der Eigentumsstruktur und, 
falls gerechtfertigt, des Dumpingtatbestands in Bezug auf die 
Gani-Gruppe und die Wonderful-Gruppe beschränkten teilwei
sen Interimsüberprüfung vorlagen; sie leitet daher eine Über
prüfung nach Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung ein. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch geprüft, ob die für 
die beiden betroffenen Unternehmen geltenden Maßnahmen 
aufrechterhalten, aufgehoben oder geändert werden müssen. 

5.1 Verfahren zur Dumpingermittlung 

5.1.1 Untersuchung der ausführenden Hersteller 

Die Kommission wird den beiden betroffenen Unternehmen in 
der Volksrepublik China Fragebogen zusenden, um die für ihre 
Untersuchung benötigten Informationen einzuholen. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen die beiden betrof
fenen Unternehmen den ausgefüllten Fragebogen innerhalb von 
37 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union übermitteln. 

Der Fragebogen enthält unter anderem Fragen zur Struktur der 
Unternehmen der ausführenden Hersteller, zur Geschäftstätigkeit 
der Unternehmen im Zusammenhang mit der zu überprüfenden 
Ware, zu den Produktionskosten, den Verkäufen der zu über
prüfenden Ware auf dem Inlandsmarkt des betroffenen Landes 
und den Verkäufen der zu überprüfenden Ware in die Union. 

5.1.2 Zusätzliches Verfahren für ausführende Hersteller im betroffe
nen Nichtmarktwirtschaftsland 

5.1.2.1 W a h l e i n e s D r i t t l a n d s m i t M a r k t w i r t 
s c h a f t 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Abschnitts 5.1.2.2 ist nach 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grundverordnung bei Ein
fuhren aus der Volksrepublik China der Normalwert auf der 
Grundlage des Preises oder des rechnerisch ermittelten Wertes 
in einem Drittland mit Marktwirtschaft zu bestimmen. 

In der vorausgegangenen Untersuchung waren die Vereinigten 
Staaten von Amerika als Drittland mit Marktwirtschaft zur Er
mittlung des Normalwertes für die Volksrepublik China heran
gezogen worden. In der jetzigen Untersuchung beabsichtigt die 
Kommission, erneut die Vereinigten Staaten von Amerika dafür 
heranzuziehen. Interessierte Parteien können innerhalb von 10 
Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts
blatt der Europäischen Union dazu Stellung nehmen, ob diese 
Wahl angemessen ist. 

5.1.2.2 B e h a n d l u n g v o n a u s f ü h r e n d e n H e r s t e l 
l e r n i m b e t r o f f e n e n N i c h t m a r k t w i r t 
s c h a f t s l a n d 

Nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung 
können einzelne ausführende Hersteller im betroffenen Nicht
marktwirtschaftsland, die der Ansicht sind, dass für sie bei der 
Herstellung und dem Verkauf der zu überprüfenden Ware 
marktwirtschaftliche Bedingungen herrschen, einen ordnungs
gemäß begründeten Antrag auf MWB („MWB-Antrag“) stellen. 
MWB wird gewährt, wenn die Bewertung des MWB-Antrags 
ergibt, dass die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe c 
der Grundverordnung erfüllt sind ( 1 ). Die Dumpingspanne der 
ausführenden Hersteller, denen MWB gewährt wird, berechnet 
sich soweit möglich und unbeschadet des Rückgriffs auf die 
verfügbaren Informationen nach Artikel 18 der Grundverord
nung, indem ihr eigener Normalwert und ihre eigenen Ausfuhr
preise nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverord
nung herangezogen werden. 

Die Kommission wird den beiden betroffenen Unternehmen 
MWB-Antragsformulare zusenden. Sofern nichts anderes be
stimmt ist, müssen sie das ausgefüllte MWB-Antragsformular 
innerhalb von 21 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekannt
machung im Amtsblatt der Europäischen Union zurücksenden. 

5.2 Andere schriftliche Beiträge 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Bekanntmachung wer
den alle interessierten Parteien hiermit gebeten, ihren Stand
punkt unter Vorlage von Informationen und sachdienlichen 
Nachweisen darzulegen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, 
müssen diese Informationen und sachdienlichen Nachweise in
nerhalb von 37 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekannt
machung im Amtsblatt der Europäischen Union bei der Kommis
sion eingehen. 

5.3 Möglichkeit der Anhörung durch die untersuchenden 
Kommissionsdienststellen 

Jede interessierte Partei kann eine Anhörung durch die unter
suchenden Kommissionsdienststellen beantragen. Der Antrag ist 
schriftlich zu stellen und zu begründen. Betrifft die Anhörung 
Fragen, die sich auf die Anfangsphase der Untersuchung bezie
hen, so muss der Antrag innerhalb von 15 Tagen nach Ver
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi
schen Union gestellt werden. Danach ist eine Anhörung inner
halb der Fristen zu beantragen, welche die Kommission in ihrem 
Schriftwechsel mit den Parteien jeweils festlegt.
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( 1 ) Der/die ausführende/n Hersteller muss/müssen insbesondere Folgen
des nachweisen: i) Geschäftsentscheidungen beruhen auf Marktsig
nalen, der Staat greift diesbezüglich nicht nennenswert ein, und die 
Kosten beruhen auf Marktwerten; ii) die Unternehmen verfügen über 
eine einzige klare Buchführung, die von unabhängigen Stellen nach 
internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen geprüft und in allen 
Bereichen angewandt wird; iii) es bestehen keine nennenswerten 
Verzerrungen infolge des früheren nichtmarktwirtschaftlichen Sys
tems; iv) die Eigentums- und Insolvenzvorschriften gewährleisten 
Stabilität und Rechtssicherheit, und v) die Währungsumrechnungen 
erfolgen zu Marktkursen.



5.4. Schriftliche Beiträge, Rücksendung ausgefüllter Fragebo
gen und Schriftwechsel 

Alle von interessierten Parteien übermittelten schriftlichen Bei
träge, die vertraulich behandelt werden sollen, darunter auch die 
in dieser Bekanntmachung angeforderten Informationen, die 
ausgefüllten Fragebogen und sonstige Schreiben, müssen den 
Vermerk „Limited“ (zur eingeschränkten Verwendung) ( 1 ) tragen. 

Interessierte Parteien, die Informationen mit dem Vermerk „Li
mited“ übermitteln, müssen nach Artikel 19 Absatz 2 der 
Grundverordnung eine nichtvertrauliche Zusammenfassung vor
legen, die den Vermerk „For inspection by interested parties“ 
(zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien) trägt. Diese Zu
sammenfassungen müssen so ausführlich sein, dass sie ein an
gemessenes Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertrauli
chen Informationen ermöglichen. Legt eine interessierte Partei, 
die vertrauliche Informationen übermittelt, hierzu keine nicht
vertrauliche Zusammenfassung im vorgeschriebenen Format 
und in der vorgeschriebenen Qualität vor, so können diese ver
traulichen Informationen unberücksichtigt bleiben. 

Interessierte Parteien müssen alle Beiträge und Anträge elektro
nisch (nichtvertrauliche Beiträge per E-Mail, vertrauliche auf CD- 
R/DVD) übermitteln, und zwar unter Angabe ihres Namens, 
ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer. Voll
machten und unterzeichnete Bescheinigungen, die den MWB- 
Anträgen oder den beantworteten Fragebogen beigefügt werden, 
wie auch ihre gegebenenfalls aktualisierten Fassungen, sind der 
nachstehend genannten Stelle indessen auf Papier vorzulegen, 
entweder durch Einsendung per Post oder durch persönliche 
Abgabe. Weiterführende Informationen zum Schriftwechsel 
mit der Kommission können die interessierten Parteien der ent
sprechenden Webseite im Internet-Auftritt der Generaldirektion 
Handel entnehmen: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair- 
trade/trade-defence 

Anschrift der Kommission: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro N105 08/020 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22956505 
E-Mail: Trade-R586-Ceramic-Tiles@ec.europa.eu 

6. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den erforder
lichen Informationen oder erteilt sie diese nicht fristgerecht oder 
behindert sie die Untersuchung erheblich, so können nach Ar
tikel 18 der Grundverordnung positive oder negative Feststel
lungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getrof
fen werden. 

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder 
irreführende Informationen vorgelegt hat, so können diese In
formationen unberücksichtigt bleiben; stattdessen können ver
fügbare Informationen zugrunde gelegt werden. 

Arbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur eingeschränkt 
mit und stützen sich die Feststellungen daher nach Artikel 18 
der Grundverordnung auf verfügbare Informationen, so kann 
dies zu einem Ergebnis führen, das für diese Partei ungünstiger 
ist, als wenn sie mitgearbeitet hätte. 

Werden die Antworten nicht auf einem elektronischen Daten
träger übermittelt, so gilt dies nicht als mangelnde Bereitschaft 
zur Mitarbeit, sofern die interessierte Partei darlegt, dass die 
Übermittlung der Antwort in der gewünschten Form die interes
sierte Partei über Gebühr zusätzlich belasten würde oder mit 
unangemessenen zusätzlichen Kosten verbunden wäre. Die in
teressierte Partei sollte unverzüglich mit der Kommission Kon
takt aufnehmen. 

7. Anhörungsbeauftragter 

Interessierte Parteien können sich an den Anhörungsbeauftrag
ten der Generaldirektion Handel wenden. Er fungiert als Schnitt
stelle zwischen den interessierten Parteien und den untersuchen
den Kommissionsdienststellen. Er befasst sich mit Anträgen auf 
Zugang zum Dossier, Streitigkeiten über die Vertraulichkeit von 
Unterlagen, Anträgen auf Fristverlängerung und Anträgen Drit
ter auf Anhörung. Der Anhörungsbeauftragte kann die Anhö
rung einer einzelnen interessierten Partei ansetzen und als Ver
mittler tätig werden, um zu gewährleisten, dass die interessierten 
Parteien ihre Verteidigungsrechte umfassend wahrnehmen kön
nen. 

Eine Anhörung durch den Anhörungsbeauftragten ist schriftlich 
zu beantragen und zu begründen. Betrifft die Anhörung Fragen, 
die sich auf die Anfangsphase der Untersuchung beziehen, so 
muss der Antrag innerhalb von 15 Tagen nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union ge
stellt werden. Danach ist eine Anhörung innerhalb der Fristen 
zu beantragen, welche die Kommission in ihrem Schriftwechsel 
mit den Parteien jeweils festlegt. 

Der Anhörungsbeauftragte bietet den Parteien außerdem die 
Möglichkeit, bei einer Anhörung ihre unterschiedlichen Ansich
ten zu Fragen etwa im Zusammenhang mit Dumping vorzutra
gen und Gegenargumente vorzubringen. 

Weiterführende Informationen und Kontaktdaten können inte
ressierte Parteien den Webseiten des Anhörungsbeauftragten im 
Internet-Auftritt der Generaldirektion Handel entnehmen: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/ 
hearing-officer/ 

8. Zeitplan für die Untersuchung 

Nach Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung wird die Unter
suchung innerhalb von 15 Monaten nach Veröffentlichung die
ser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union abge
schlossen.
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( 1 ) Eine Unterlage mit dem Vermerk „Limited“ gilt als vertraulich im 
Sinne des Artikels 19 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates 
(ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51) und des Artikels 6 des WTO- 
Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens 1994 (Antidumping-Übereinkom
men). Sie ist ferner nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43) geschützt.

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
mailto:Trade-R586-Ceramic-Tiles@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/


9. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezogenen Daten werden nach der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver
arbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet.
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( 1 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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